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                              Wirtschaftsplan 

                                    der 

                           Stadtwerke Hechingen 

                          für das Wirtschaftsjahr 

                                   2020

   Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat  
   der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das 
   Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen. 

   Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt: 

   1. im Erfolgsplan mit 
      -Erträgen in Höhe von 16.258.000 € 
      -Aufwendungen in Höhe von 15.930.000 € 
      -dem Jahresgewinn in Höhe von 328.000 € 

      im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 3.764.000 € 

   2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf- 
      nahmen für Investitionen und Investitions- 
      förderungsmaßnahmen 2020 1.649.000 € 

   3. Verpflichtungsermächtigungen 1.100.000 € 

   4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in  
      Höhe von 2.500.000 € 

Hechingen, 07.02.2020 
Philipp Hahn 
Bürgermeister 
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Vorbemerkungen 

Rechtliche Grundlagen 

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 
und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das 
Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) 
vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des  
Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 
7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt 
des Wirtschaftsplanes. 

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebs- 
gesetzes sowie die §§ 1 - 4 der  Durchführungsverordnung. Nach 
§ 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes  besteht  der Wirtschafts- 
plan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellen- 
übersicht. 

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen 
des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). 

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben 
des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des 
Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) 
und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie 
die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). 

Der Finanzierungsplan  gibt eine Übersicht über die Entwicklung 
der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf 
Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO). 

Die Rechtsverhältnisse der  Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen 
im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die  Betriebs-
satzung vom 2. März 1995 sowie der Änderungssatzung vom 
16.  Dezember 1999,   26. Oktober 2000,   13. Dezember 2001, 
28. Oktober 2010 und 12. Dezember 2012 geregelt. 
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V o r b e r i c h t 

I.  Gasversorgung

1.  Gasbezugs- und Abgabenentwicklung Hechingen Gesamt 

Mengen- Mengen- 
 Jahr Bezug Abgabe verlust verlust 
                   kWh                kWh          kWh        % 
    ______________________________________________________________ 

 1970   9.587.196   4.431.216 5.155.980 53,78 
 2006 190.617.668 187.662.209 2.955.459  1,86 
 2007 157.554.392 153.341.373 4.213.019  2,67 
 2008 188.520.621 187.628.555   892.066  0,47 
 2009 176.268.890 175.254.229 1.014.661  0,58 
 2010 192.318.474 188.356.085 4.154.707  2,16 
 2011 189.099.623 187.251.167 1.848.456  0,98 
 2012 184.867.024 183.224.871 1.642.153  0,89 
 2013 201.334.338 200.160.551 1.173.787  0,85 
 2014 173.773.800 173.446.317   327.483  0,19 
 2015 202.602.494 202.109.503   492.991  0,24 
 2016 205.560.684 203.587.133 1.973.551  0,96 
 2017 206.684.221 206.186.640   497.581  0,24 
 2018 208.045.447 207.354.951   690.496  0,33 
 2019¹ 203.000.000 202.000.000 1.000.000 0,49 
 2020¹ 202.000.000 201.000.000 1.000.000 0,49 

1) geplant

 In 2020 wird  unter Berücksichtigung eines normalen Witterungs- 
 verlaufes mit einem Gasbezug von 202.000.000 kWh und einer Gas- 
 abgabe von 201.000.000 kWh gerechnet. 

2.  Gaspreise

 Aufgrund der ab 01.01.2019 prognostizierten  Bezugspreise für  
 das  Jahr 2020  betragen  bei  einem  geplanten Erdgasbezug von 
 202.000.000 kWh die Bezugskosten voraussichtlich rd. 5.107.000 €. 

Die seit 01.04.2016 gültigen, vom Gemeinderat beschlossenen, Erd-
gastarife können über die Heizperiode beibehalten werden. 

 Auf dieser Basis kann für das Jahr 2020 gasseitig im Erfolgsplan 
 mit einem Gewinn von ca. 135.000 € gerechnet werden. 

Ob die zurzeit gültigen Abgabepreise das ganze Jahr 2020 beibehalten 
werden können, hängt allerdings u.a. von der weiteren Entwicklung 
der Energiepreise ab. Der aktuelle Trend der Heizölpreisentwicklung 
zeigt einen Preisanstieg. Inwieweit diese Entwicklung die Gasbezugs- 
preise (Börsenpreise) beeinflusst, kann zurzeit noch nicht vorher- 
gesagt werden. 
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3.  Allgemeines

 Der Vermögensplan 2020 wird  auf  der Gasseite im Wesentlichen 
 durch folgende Maßnahmen belastet: 

 Verteilungsanlagen 

 Speicherung und Druckregelung 

 Bezugsmengenregler Gasübergabe 60.000 € 

 Erweiterungen des Ortsnetzes: 

 I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt 
 bzw. der Städtischen Betriebe 20.000 € 
  Erweiterungen in noch nicht festgelegten Gebieten 20.000 € 
 Erlenstraße, Stetten (1.BA) 5.000 € 
 Klostersteige 35.000 € 
 Furth, Stein 5.000 € 

 II. Sonstige Erweiterungen 

 Zur Ebene / Untere Dornäcker, Bechtoldsweiler 85.000 € 

 Erneuerungen: 

 I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt 
 bzw. der Städtischen Betriebe 20.000 € 
 Im Weiher 20.000 € 
 Obertorplatz 10.000 € 
 Im Maierhof (Planung) 3.000 € 
 Schloßackerstraße 105.000 € 
 Am Graben 12.000 € 

 II. Sonstige dringende Erneuerungen 
                  - 

 Erneuerungen von Hausanschlüssen 20.000 € 

 Gaszähler 10.000 € 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 (Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte) 10.000 € 
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Aus  Sicherheitsgründen  wird das Gasrohrnetz jährlich durch eine 
Spezialfirma untersucht. Auch für das Jahr 2020 ist eine solche 
Untersuchung vorgesehen.  

 Der Erfolgsplan 2020 schließt  auf  der Gasseite  mit einem Gewinn 
 von 135.000 € (Vorjahr = 189.000 €)ab. 

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

 Für  2020  wird mit  einer  Wasserbezugsmenge (einschl. der Quell- 
 bezüge)  von 1.576.000 cbm  bei  einem Kostenaufwand von 731.000 € 
 gerechnet. 

 Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

Bezug 2020 Bezug 2019 Bezug 2018 Bezugs- Grundlast 
geplant geplant Ergebnis  recht 
cbm cbm cbm cbm %_ 

 BWV 299.000 287.000 229.955 788.000 236.520 30 
 ZWH  777.000 769.000 981.290 1.110.067 555.033 50 
 Quellen 500.000 510.000 442.600 

1.576.000  1.566.000  1.723.845 

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung(BWV) erhöht sich die 
Festkostenumlage 2020 gegenüber 2019 von 3.726 € auf 3.888 € je l/s. 
Die Betriebskostenumlage steigt in 2020 gegenüber 2019 von 40,0 
ct/cbm auf 41,4 ct/cbm = 1,4 ct/cbm = 3,5 %. Die Betriebs-  und Ver- 
waltungskosten erhöhen sich in 2020 von 16,8 ct/cbm auf 16,9 ct/cbm  
= 0,1 ct/cbm = 0,59 %.  
Das Entgelt für die Wasserentnahmen bleibt in 2020 unverändert bei 
10,0 ct/cbm. 

 Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s. 

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern(ZWH) berechnet für 
2020 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.373,33 € je l/s 
(Vorjahr = 6.373,33 € je l/s) und  für Neubezugsrechte von 5.639,92 € 
je l/s (Vorjahr 5.346,31 € l/s). Der Kubikmeterpreis einschließlich 
des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2020 
unverändert 29,3 ct/cbm. 

 Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen 31,2 l/s und die Neubezugs- 
 rechte 4 l/s, gesamt 35,2 l/s. 

Unter  Einbeziehung  der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als 
auch beim  ZWH  ergibt sich  eine  Bezugskostenerhöhung  von ins-
gesamt rd. 15.000 Euro oder 2,09 %. 

 Die Quellschüttungen  unterliegen  Schwankungen. Für 2020 wird von 
 einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen. 
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 2. Wasserabgabe

  Die nutzbare  Wasserabgabe  wird für 2020 mit rd. 1.146.000 cbm und 
einem Erlös von rd. 3.096.000 € geplant. In den Erlösen ist das 
Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten. 

 Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt: 

2020 2019  2018 
geplant geplant  Ergebnis 

Stadtteil  cbm cbm  cbm ___ 
 Hechingen 675.000 672.000 710.356 
 Bechtoldsweiler 27.000  26.000  27.768 
 Beuren 7.000   7.000   6.981 
 Boll 51.000  50.000  51.269 
 Sickingen 43.000  43.000  44.114 
 Schlatt 31.000  30.000  32.488 
 Stein 39.000  39.000  37.747 
 Stetten 240.000 235.000 249.260 
 Weilheim 33.000  34.000  32.480 

1.146.000  1.136.000  1.192.463 

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr Gesamt- Über- Lieferung Verrechn. Netz- unentgeltl. Verluste 
bezug reich ins Orts- Abgabe spülung Stadt- 

u.a. netz 2 pauschale 
cbm cbm cbm cbm cbm cbm  %__ 

1973 1.859.316    -      -   821.066  85.000   - 953.250 51,27 
2006 1.588.626 26.775 1.561.851 1.274.287 140.000 13.800 133.764  8,42 
2007 1.491.029 20.602 1.470.427 1.238.862 140.000 13.800  77.765  5,22 
2008 1.478.944 54.120 1.424.824 1.173.615 140.000 13.800  97.409  6,59 
2009 1.449.540 95.479 1.354.061 1.151.305 140.000 13.800  48.956  3,38 
2010 1.440.199 61.908 1.378.291 1.100.217 140.000 13.800 124.274  8,63 
2011 1.596.391   162.289 1.434.102 1.165.643 140.000 13.800 114.659  7,18 
2012 1.538.890   125.824 1.413.066 1.104.307 140.000 13.800 154.959 10,06 
2013 1.639.974   171.993 1.467.981 1.115.536 182.000 13.800 156.645  9,55 
2014 1.630.487   261.758 1.368.729 1.108.743 182.000 13.800  64.186  3,94 
2015 1.575.938   130.312 1.445.626 1.181.340 182.000 13.800  68.486  4,35 
2016 1.595.323   146.527 1.448.796 1.147.707 182.000 13.800 105.289  6,60 
2017 1.685.875   192.900 1.492.975 1.131.249 182.000 13.800 165.926  9,84 
2018 1.723.845   136.000 1.587.845 1.192.463 227.500 13.800 154.092  8,94 
2019¹ 1.566.000   140.000 1.426.000 1.136.000 182.000 13.800  94.200  6,02 
2020¹ 1.576.000   140.000 1.436.000 1.146.000 182.000 13.800  94.200  5,98 
1) geplant 

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste 
seit 1973. Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen  
notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu 
halten.  
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4. Wasserpreise 

Mit dem derzeitig gültigen Wasserpreis von 2,20 €/cbm und den seit 
01.01.2019 gültigen Grundgebühren können die in 2020 geplanten 
wasserseitigen Aufwendungen abgedeckt werden. 

5. Allgemeines

Der Vermögensplan 2020  wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch 
folgende Maßnahmen belastet: 

 Gewinnungs- und Bezugsanlagen 

               -  

 Verteilungsanlagen 

 Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern 60.000 € 
 Hochbehälter Stetten, Planung Sanierung / Neubau 50.000 € 
 Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter 30.000 € 

 Erweiterungen im Ortsnetz 

 Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt 
 und der Städtischen Betriebe 20.000 € 
 Wilden, Schlatt 10.000 € 
 Killberg IV, Planung Druckerhöhung/Wasserversorgung 20.000 € 
 Furth, Stein 35.000 € 

 Sonstige Erweiterungen 

              -  
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 Erneuerungen im Ortsnetz 

 Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und 
 der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger 60.000 € 
 Obertorplatz 10.000 € 
 Im Weiher 20.000 € 
 Bruppenweg, Schlatt 10.000 € 
 Klostersteige 25.000 € 
 Schloßackerstraße 105.000 € 
 Am Graben 12.000 € 
 Erlenstraße, Stetten (1.BA) 30.000 € 
 Im Maierhof (Planung) 3.000 € 

 Sonstige Erneuerungen 

 Zur Ebene / Untere Dornäcker, Bechtoldsweiler 85.000 € 

 Erneuerungen von Hausanschlüssen 10.000 € 

 Wasserzähler 15.000 € 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € 

Für  den  Wasserbereich  ist  in  den Vorjahren verstärkt durch werks-
eigenes  Personal,  unter  zeitweisem  Einsatz (je nach Bedarf) einer 
Spezialfirma nach Undichtheiten gesucht worden. 
Die  georteten  Schäden wurden  umgehend  behoben. Nachdem dieses Vor-
gehen Erfolg  gezeigt  hat, ist auch für 2020 vorgesehen nach dieser 
Methode zu verfahren. 

Der Erfolgsplan 2020 schließt  auf der  Wasserseite mit einem  Gewinn 
von 70.000 € (Vorjahr = 70.000 €) ab. 
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III. Parkierungsanlage 

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlage – Parkhaus“ schließt im 
Gesamtergebnis 2020 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrech-
nung von 2.000 € mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab. Für den 
Geschäftsbereich „Parkhaus“ sind in 2020 folgende Investitionen 
geplant: 

Parksystem Parkhaus „Stadtmitte“ 50.000 € 
Neubau Tiefgarage „Stadthalle“ 1.500.000 € 

Für die Tiefgarage „Stadthalle“ wird insgesamt mit Baukosten von 
2,5 Mio. € gerechnet. Die Restfinanzierung erfolgt im 
Wirtschaftsplan 2021. 

 IV. Wärmeversorgungsanlagen 

Für Contractingmaßnahmen wurden in 2020 50.000 € und für die Planung 
der Wärmeversorgung Killberg IV 300.000 € im Vermögensplan 
eingestellt. 

Der Erfolgsplan 2020 schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn 
von 13.000 € (Vorjahr =  17.000 €)ab. 

 V.  Stromversorgung 

   1. Stromnetzgesellschaft 

Mit Gemeinderatsbeschluss 81/2010  hat der Gemeinderat der Stadt 
Hechingen beschlossen, dass die Stadtwerke Hechingen ab 2011 einen 
Anteil von 25,1 % am Hechinger Stromnetz übernehmen werden. Hierfür 
wurde mit  der EnBW Regional AG eine  Stromnetzgesellschaft gegründet. 
Im Vertrag mit der EnBW wurde vereinbart, dass die Stadtwerke zum 
01.01.2016 ihre Geschäftsanteile um weitere 24,9 % auf 50 % erhöhen 
können. Von dieser Option wurde Gebrauch gemacht und die 
entsprechenden vertraglichen Anpassungen in 2015 vorgenommen. In der 
Stromnetzgesellschaft ist die Netze BW für die Technische 
Betriebsführung und die Stadtwerke Hechingen für die Kaufmännische   
Betriebsführung, das  Netznutzungsmanagement, die Netzabrechnung, das 
Geräte- und Energiedatenmanagement sowie das Eichmanagement 
verantwortlich. Die Erlöse aus der Betriebsführung  betragen in 2020 
= 643.000 €. 
Für Software und Systemanpassungen werden in 2020 mit 
Investitionskosten von 100.000 Euro gerechnet. 
Für Gutachtenkosten, hinsichtlich der weiteren Entwicklung der 
Stromnetzgesellschaft, wurden 50.000 € im Vermögensplan eingestellt. 
Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Vermögensplan auf 
150.000 €. 
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  2.Stromvertrieb 

Neben dem Netzbetrieb haben die Stadtwerke ihren Fokus auch auf den 
Bereich Stromvertrieb gelegt. Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke 
Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich hauptsächlich auf den 
Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.  

  3.Strombezugs- und Abgabenentwicklung 

        Mengen-        Mengen- 
  Jahr         Bezug           Abgabe        verlust        verlust 
                kWh             kWh            kWh            % 

  2015  9.939.587  9.939.587    0   0 
  2016 9.936.311  9.936.311    0   0  
  2017  11.301.712 11.301.712    0   0 
  2018 15.797.955 15.797.955    0   0 
  2019¹ 14.000.000 14.000.000    0   0 
  2020¹ 16.500.000 16.500.000    0   0 
    1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2020 rechnen die Stadtwerke mit einem 
Strombezug und Stromabsatz von ca. 16,5 Mio kWh. 
Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2020 voraussichtlich rd. 
718.000 €. 
Die Stromsteuer, die EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie 
auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und 
belasten diese mit rd. 2.796.000 €. 

4.Stromtarife 

Neben Allgemeinen Stromtarifen bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und 
Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für 
Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie einen 
Ökostromtarif an.  

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back 
to back“. Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge 
zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt. 

Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation (Bezugspreise, Umlagen, 
Netzentgelte) erhöhen sich in 2020 die seit 2011 gültigen Stromtarife, 
zumindest in einzelnen Tarifbereichen. Ob eine weitere 
Strompreisanpassung in 2021 vorgenommen werden muss, hängt in 
Großteilen von der Entwicklung der allgemeinen gesetzlichen Umlagen 
ab. 
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Der Erfolgsplan 2020 schließt im Bereich der Stromversorgung mit 
einem Gewinn von 110.000 € (Vorjahr 104.000 €) ab. 

1. Vermögensplan 

Der Vermögensplan 2020 wird auf der Stromseite im Wesentlichen 
durch folgende Maßnahmen belastet: 

Software-/Systemanpassungen 100.000 € 
Gutachtenkosten (Entwicklung SNG) 50.000 € 

 VI. Gesamtbetrieb 

Die gemeinsamen  Anlagen  belasten  den  Vermögensplan  2020 mit  
180.000 € (Vorjahr 455.000 €). 

Der Posten Kreditwirtschaft  belastet den Vermögensplan 2020 mit: 

Tilgung von Krediten 443.000 € 
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse  11.000 € 

Das  Volumen  des Erfolgsplanes erhöht sich von 15.168.000 € in 
2019 auf 16.258.000 € in 2020 = 1.090.000 € (= 7,19 %). 

Das  Volumen  des  Vermögensplanes erhöht sich von 2.625.000 € 
in 2019 auf 3.764.000 € in 2020 = 1.139.000  € (= 43,39 %). 

Die Erhöhung ist hauptsächlich im Bau der Tiefgarage „Stadthalle“  
begründet. 

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 1.100.000 €. 

Die geplanten  Ausgaben  können  in  2020 nicht ausschließlich von 
den  Stadtwerken  finanziert  werden,  so  dass  in  2020 eine  
Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2020 über 1.649.000 € er- 
folgen muss.  

Die  langfristigen  Fremdmittel  werden in 2020 um 443.000 € ge-
plante Tilgungen abgebaut, sodass ein Schuldenaufbau von 1.206.000 € 
in 2020 vorgenommen werden kann. 

Der Stellenplan 2020 beinhaltet eine zusätzliche Monteurstelle im 
technischen Bereich. Die Stadtwerke Hechingen haben ab dem 01.04.2019 
die technische Betriebsführung der Wasserversorgung für die Gemeinde 
Rangendingen mit den Ortsteilen Bietenhausen und Höfendorf 
übernommen. Neben den allgemeinen Rohrnetzarbeiten und  
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Störungsbehebungen im Wassernetz beinhaltet die Betriebsführung auch 
die Übernahme des Bereitschaftsdienstes, die Unterstützung bei der 
Erstellung von Versorgungskonzepten, der Planung von 
Trinkwasserversorgungsanlagen, der Qualitätsüberwachung des Roh- und 
Trinkwassers, der Netzsteuerung etc.. 
Um den anstehenden Anforderungen an die technische Betriebsführung 
gerecht zu werden und um alle Maßnahmen zeit- und ablauftechnisch 
korrekt ausführen zu können, ist eine zusätzliche Monteurstelle 
unabdingbar. Die Refinanzierung der Monteurstelle erfolgt durch 
Einnahmen für die technische Betriebsführung. Die wirtschaftliche 
Darstellung der Personalstelle ist somit gegeben. 

Durch anstehende Änderungen im Strombereich, insbesondere durch die 
neue gültige Marktkommunikationsrichtlinie, die ab 01.12.2019 in 
Kraft getreten ist, ergeben sich umfangreiche Mehrarbeiten 
(Verkürzung von gesetzlichen Bearbeitungsfristen – statt bisher 3 
Werktage nunmehr 1 Werktag) in der Abwicklung von Kundenprozessen. 
Bisher war dieser Aufgabenbereich (seit 2011) einer Teilzeitkraft mit 
einem Stellenumfang von 0,5 zugeordnet. Um zukünftig den 
Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Aufstockung dieser Stelle 
auf eine Vollzeitstelle unerlässlich.    

Der Erfolgsplan des Gesamtbetriebes  schließt  2020  mit  einem 
Gewinn von 328.000 € (2019 = 380.000 €) ab. 

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2024 wird 
mit einem jährlichen Gewinn von jeweils 300.000 €/p.a. gerechnet. 
Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich  in den Jahren 2020 bis 2024 
auf 84.065.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 82.537.000 € 
gegenüber. 

Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch 
im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und 
Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2020 bis 2024 zu 
Abweichungen kommen. 

Der mittelfristige Finanzplan von 2020 bis 2024 sieht Investitionen  
von 14.161.000 €, davon bis 2019 bereitgestellt 471.000 €, Dar- 
lehenstilgungen von 2.392.000 € und Entnahmen aus der  Rückstellung 
der Ertragszuschüsse von 11.000 €  vor.  Zur Finanzierung dieser 
Ausgaben stehen Abschreibungen von 5.836.000 €, Ertragszuschüsse von 
1.045.000 €, Vermögensplanabrechnung von 200.000 €, Zuschuss zur 
Tiefgarage „Stadthalle“ von 660.000 € sowie geplante Gewinne 2020 – 
2024 mit zusammen 1.728.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke 
von 6.624.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.  
Aufgrund der im Zeitraum 2020 – 2024 geplanten Tilgungen beträgt 
die Netto-Neuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeit- 
raum = 4.232.000 Euro.  
Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für 
die Neubaugebiete und den Bau der Tiefgarage „Stadthalle“ 
begründet. 



- 14 –



- 15 –

Erfolgsplan 



- 16 –



- 17 –



- 18 –



- 19 –



- 20 –



- 21 –

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum  

2020 bis 2024 



- 22 –



- 23 –

Vermögensplan



- 24 –



- 25 –



- 26 –



- 27 –



- 28 –



- 29 –



- 30 –



- 31 –

Finanzplan 

Für den Planungszeitraum 

2020 bis 2024



- 32 –



- 33 –



- 34 –



- 35 –



- 36 –



- 37 –



- 38 –



- 39 –

Schuldendienst



- 40 – 



- 41 –

Verpflichtungs- 

ermächtigungen



- 42 –



- 43 –

Stellenübersicht 



- 44 –



- 45 –

Jahresabschluss 2018



- 46 –



- 47 –



- 48 –



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Hechingen, 15.11.2019 





Inhaltsverzeichnis 

Gliederung Seite 

Inhaltsverzeichnis 1 

Wirtschaftsplan-Übersicht 2 

Vorbemerkungen 3 

Vorbericht 4 – 8 

Erfolgsplan 9 – 11 

Erfolgsplan 2020 – 2024 12 

Vermögensplan 13 – 16 

Finanzplan 2020 – 2024 17 – 22 

Verpflichtungsermächtigung 23 – 24 

Schuldendienst 25 – 26 

Stellenübersicht 27 – 28 

Jahresabschluss 2018 29 – 32 

- 1 - 



Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Entsorgung 

für das Wirtschaftsjahr

2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 
06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen. 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt: 

1. im Erfolgsplan mit 

 - Erträgen in Höhe von 5.271.000 €

 - Aufwendungen in Höhe von 5.191.000 €

 - Gewinn in Höhe von 80.000 €

 Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 4.718.000 €

2. Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in 
Höhe von 

2.890.000 €

3. Den Verpflichtungsermächtigungen 900.000 €

4. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.500.000 €

Hechingen, 07.02.2020 Philipp Hahn 
Bürgermeister 
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Vorbemerkungen 

Rechtliche Grundlagen 

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der 

Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die 

Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 

7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des 

Wirtschaftsplanes. 

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die 

§§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes 

besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der 

Stellenübersicht. 

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des 

Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). 

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des 

Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens 

(Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des 

Eigenbetriebs ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 

Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und 

der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO). 

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Entsorgung sind im Übrigen im Rahmen des 

§ 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie die 

Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999 geregelt. 
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V o r b e r i c h t 

I. Allgemeines 

 Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Eigenbetrieb Entsorgung wurde im Zuge der 
Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen 
zugeordnet. Zum Eigenbetrieb Entsorgung gehören die Abwasserbeseitigung sowie die 
Erddeponie „Hinter Rieb“.  

 Neben dem Eigenbetrieb Entsorgung gehören zu den Städtischen Werken die 
Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006  gegründete Eigenbetrieb 
Betriebshof (ehemals Bauhof). 

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der 
gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die 
Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine 
Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen 
Gebührenmaßstäben zu erheben. 

II. Abwasserbeseitigung 

 1. Wirtschaftsjahr 2019 

 Das Wirtschaftsjahr 2019 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2019 
geplanten Ergebnis abschließen. 

 Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2019  
(gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010): 

 Schmutzwassergebühr = 2,62 €/m³ 
 Niederschlagswassergebühr = 0,39 €/m² 

 Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,62 €/m³ und einer 
Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2019 mit dem 
im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Gewinn von 80.000 €. 

 2. Wirtschaftsjahr 2020 

 Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der 
gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die 
Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine 
Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen 
Gebührenmaßstäben zu erheben. 

Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für 
das Jahr 2020 keine Gebührenanpassung. Die seit 01.01.2019 gültigen 
Abwassergebühren können auch das Jahr 2020 über gleich belassen werden. 
Sie betragen für Schmutzwasser 2,62 €/m³ und  für Niederschlagswasser 0,39 €/m². 
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In 2020 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1,095 Mio m³ 
und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,72 Mio m². 
Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2020 in Höhe von 5.271.000 € sowie 
Ausgaben in Höhe von 5.191.000 €.
Für 2020 wird  mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich verringern sich in 2020 gegenüber 2019 um 32.000 €. Sie 
betragen in 2020 = 714.000 € 
Die Kostensenkung ist hauptsächlich dadurch begründet, dass eine 
Stellenwiederbesetzung nicht zeitgleich zum 01.01.2020 erfolgt. 

Der Vermögensplan 2020 wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende 
Maßnahmen belastet: 

1. Kläranlage 

 Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung 150.000 €

 Betonsanierung AFF Straße 400.000 €

 Erneuerung Anlagentechnik 100.000 €

 Erneuerung Überschussschlammbehandlung 200.000 €

2. Regenrückhaltebecken 

 Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach 60.000 €

 Erneuerung bestehender Regenüberläufe 50.000 €

3. Abwassersammelanlagen 

a) Erweiterung 

 Wilden, Schlatt (1. BA) 160.000 €
 Furth, Stein 475.000 €
 Killberg IV, Planung 100.000 €

Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit 
der Stadt oder Dritten 20.000 €

b) Erneuerungen 

 Allgemeine Erneuerungen 50.000 €
 Leitungsauswechslung Obertorplatz 170.000 €
 Tübinger Straße 100.000 €
 Im Weiher (3. BA) 100.000 €
 Kanalsanierung gemäß EKVO 50.000 €
 Erlenstraße, Stetten 270.000 €
 Hospitalstraße 90.000 €
 Zollernstraße, Planung 25.000 €
 Am Graben (2. BA) 600.000 €
 Im Maierhof, Planung 20.000 €
 Allgemeine Planungsleistungen 15.000 €
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4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 Bestandsplanwerk 10.000 €
 Hard- und Software 10.000 €
 Werkzeuge und Geräte 10.000 €

5. Kreditwirtschaft 

 Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2020 mit: 
 Tilgung von Krediten 919.000 €
 Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse 564.000 €

  Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigte sich in 2020 von 5.508.000 € auf  
4.718.000 € = 790.000 € (= 14,0 %). 

 Das Volumen des Erfolgsplanes vermindert sich von 5.302.000 € auf  
5.271.000 € = 31.000 € (= 0,58 %) in 2020. 

6. Mittelfristiger Erfolgsplan 

 In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2024 wird mit einem jährlichen 
Gewinn von jeweils 50.000 € pro anno gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge 
beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 = 26.947.000 €. Dem gegenüber stehen 
Aufwendungen in Höhe von 26.667.000 €. 
Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Regenwasser-
behandlung als auch der abzurechnenden Abwassermengen in den zukünftigen 
Jahren, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen 
kommen. 

 Die geplanten Ausgaben können in 2020 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung 
finanziert werden, sodass in 2020 eine Kreditaufnahme von 2.890.000 € erfolgen muss. 

 Die langfristigen Fremdmittel werden in 2020 um 919.000 € geplante Tilgungen 
abgebaut. Damit ergibt sich in 2020 eine Netto-Neuverschuldung von 1.971.000 €. 

III. Erddeponie 

 1. Wirtschaftsjahr 2019 

 Im Jahr 2019 wurde mit einer Anlieferung von Erdaushub auf der Erddeponie „Hinter 
Rieb“ von ca. 70.000 Tonnen gerechnet. Aus den bis zur Planerstellung vorliegenden 
Anlieferungsdaten wird mit großer Wahrscheinlichkeit diese Erdaushubmenge in 2019 
erreicht, sodass für den Bereich „Erddeponie“ mit dem im Planansatz 2019 kalkulierten  
Ergebnis gerechnet werden kann. 
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 2. Wirtschaftsjahr 2020 

 In 2020 rechnet die Betriebsleitung mit einer Anlieferungsmenge von 66.000 Tonnen. 
Auf Basis dieser Anlieferungsmenge wird unter Beibehaltung der vom Gemeinderat in 
der Sitzung am 24.10.2019 beschlossenen Deponiegebühr von 6,00 €/to mit einem 
ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. 

Sollten sich in 2020 aufgrund veränderter Anlieferungsmengen bzw. 
Kostensteigerungen Abweichungen zu den Planansätzen 2020 ergeben, ist eine 
Gebührenüberprüfung unerlässlich und eine entsprechende Anpassung der 
Gebührensätze zwingend notwendig. 

 Vermögensplan  

 Für 2020 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen. 

IV. Finanzplan -Gesamt 

 Der mittelfristige Finanzplan von 2020 bis 2024 sieht vor: 

 Investitionen von 13.255.000 €
 - davon bereits finanziert aus Vorjahr 2.240.000 €
 Darlehenstilgungen von 4.846.000 €
 Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von 2.846.000 €

 Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung: 

 Abschreibungen von 7.811.000 €
 Ertragszuschüsse von 1.064.000 €
 Vermögensplanüberschuss - €
 Gewinne 280.000 €

 Die Finanzierungslücke von 9.552.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt 
werden. 

 An langfristigen Mitteln werden in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt 4.846.000 € 
abgebaut, sodass sich für die Jahre 2020 bis 2024 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe 
von 4.706.000 € ergibt. 
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                              Wirtschaftsplan 

                                    des 

                           Eigenbetriebs Betriebshof 

                           für das Wirtschaftsjahr 

                                   2020 

   Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat  
   der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das  

Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen. 

   Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt: 

   1. im Erfolgsplan mit  
      -Erträgen in Höhe von 2.804.000 € 
      -Aufwendungen in Höhe von 2.794.000 € 
      -Jahresgewinn in Höhe von 10.000 € 

      im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 902.000 € 

   2. den im Vermögensplan vorgesehenen  
      Kreditaufnahmen in Höhe von 530.000 € 

   3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite   
      in Höhe von 750.000 € 

Hechingen, den 07.02.2020 
                                         Philipp Hahn 
                                         Bürgermeister 
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Vorbemerkungen                     

Rechtliche Grundlagen 

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der  
§§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das 
Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz)vom 
08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des 
Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 07. 
Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des 
Wirtschaftsplanes. 

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebs-
gesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach  
§ 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. 

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des 
Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). 

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des 
Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des 
Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes 
ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 
Eigenbetriebs-VO). 

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der 
Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei 
Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO). 

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen 
im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 
17. November 2005 geregelt. 
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V o r b e r i c h t 

I. Allgemeines 

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den 
Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit 
Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer 
der Stadt Hechingen. 

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss 
vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebs „Betriebshof“ 
beschlossen. 
Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte 
„Bauhof“ wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet. 

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes“ in einen Eigenbetrieb 
wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines 
Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln. 
Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen 
werden. 

Für eine  Übergangszeit  von  3 Jahren  wurden   dem    Eigenbetrieb  
Betriebshof weitgehend Aufträge im  Innenverhältnis  durch  die Fach- 
bereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum 
Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % 
zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als 
Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, 
soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann. 

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken  
die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung. 

II. Betriebshof 

1. Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Gewinn von 31.880 € ab. 
Die Einnahmen betrugen rd. 2.428.676 €. Dem gegenüber standen 
Ausgaben von rd. 2.396.796 €, wobei der Aufwandsbereich  
hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde. 
Für 2019 wird mit einem Gewinn von 36.000 €, wie im Erfolgsplan 
dargestellt, gerechnet. 

2. Wirtschaftsjahr 2020 

Der Erfolgsplan 2020 sieht einen Gewinn in Höhe von 10.000 € vor. Die 
voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 2.804.000 €, dem 
gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.794.000 €. Der 
Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch  Personalkosten in Höhe von 
1.902.000 € (Vorjahr 1.818.000 €) belastet. Die Kostensteigerungen im 
Personalbereich sind in der geplanten Stellenmehrung begründet. 
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Der Vermögensplan 2020 wird  durch folgende Maßnahmen belastet: 

Grundstücke und Bauten 

Verlagerung Betriebshof 355.000 € 
Belastetes Bodenmaterial – Entsorgung 60.000 € 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Büro- und EDV-Ausstattung 8.000 € 
Fahrzeug / Anbaugeräte 70.000 € 
Tankstelle Diesel Betriebshof  55.000 €  
Schrankenanlage Betriebshof 15.000 € 
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung 10.000 € 
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  
(u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)  5.000 € 
Büroausstattung und Sozialräume 5.000 € 
Werkzeug und Geräte 15.000 € 

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den  
Vermögensplan 2020 mit Tilgungen von Krediten 304.000 € 

Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.585.000 €) 2.804.000 € 

Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 1.169.000 €) 902.000 € 

In 2018 und 2019 wurden im Wirtschaftsplan insgesamt 5.930.000 € 
Finanzierungsmittel für die Verlagerung des Betriebshofes 
eingestellt. Insgesamt werden Finanzierungsmittel in Höhe von 
6.285.000 € für den neuen Betriebshof benötigt. Die Restfinanzierung 
in Höhe von 355.000 € erfolgt im Wirtschaftsjahr 2020. 

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2024 wird 
mit einem Gewinn in Höhe von 64.000 € gerechnet. 
Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 = 
14.212.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 14.148.000 € 
gegenüber. 

Die geplanten Ausgaben können in 2020 nicht in vollem Umfang vom 
Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, sodass in 2020 eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 530.000 € erfolgen muss. Der Kreditbetrag 
im Wirtschaftsplan 2020 über 530.000 € beinhaltet die 
Restfinanzierung des Neubaus Betriebshof in Höhe von 355.000 €, der 
erst in 2020 zur Genehmigung und Auszahlung ansteht. 

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2020 um 304.000 € geplante 
Tilgungen abgebaut, sodass sich insgesamt in 2020 eine Netto-
Neuverschuldung von  226.000 € ergibt. 

Kreditwirtschaft 
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2020 rd. 
7.629.466 € (1. Jan. 2019 rd. 6.013.493 €). 



Kreditaufnahme 
959.000 €

Abschreibungen 
1.892.000 €

Gewinne 
64.000 €

mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 2/2 -
Einnahmebereich

Investitionen
6.492.000 €

Darlehenstilgung
1.507.000€

mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 1/2 -
Ausgabenbereich
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Stellenübersicht 

Um den anstehenden Arbeitsanforderungen an den Betriebshof auch zukünftig 
gerecht zu werden, wurden im Stellenplan 2020 vier zusätzliche Stellen  
(2 Stellen für den Allgemeinbetrieb, 2 Stellen für den gärtnerischen 
Bereich) eingestellt.  
Aufgrund des anstehenden Bewerbungsverfahren rechnet die Betriebsleitung 
mit den Stellenbesetzungen frühestens zum Sommer 2020.  
Die voraussichtlichen Personalkosten für diese vier neuen Stellen 
belaufen sich auf ca. 96.000 Euro in 2020. Die entsprechenden 
Personalaufwendungen sowie die Erlöse wurden im Erfolgsplan 2020 
berücksichtigt.  

Der mittelfristige Finanzplan von 2020 bis 2024 sieht Investitionen  
von 6.492.000 € (bereitgestellt bis 2019 sind 5.958.000 €) und 
Darlehenstilgungen von 1.507.000 € vor. Die Investitionen sind 
hauptsächlich in der Verlagerung des Betriebshofes in die Alte 
Rottenburger Straße (6.285.000 €) begründet. 

Zur Finanzierung   dieser  Ausgaben  stehen   Abschreibungen   von  
1.892.000 € und Gewinne aus Erfolgsplänen in Höhe von 64.000 € 
gegenüber. Die Finanzierungslücke von 959.000 € muss mit 
langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden. 
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